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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 426. Sitzung am 18. September 2018

Teil A

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Oktober 2018

1. Neufassung des Abschnitts 30.2 EBM

30.2  Chirotherapie und Hyperbare Sauerstofftherapie

30.2.1 Chirotherapie

1. Die Berechnung der Gebührenordnungspositionen dieses Abschnitts
setzt eine besondere ärztliche Qualifikation - bei Erstantrag die
Zusatzbezeichnung Chirotherapie - und eine Genehmigung der
zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung voraus.

30200 Chirotherapeutischer Eingriff
Obligater Leistungsinhalt
- Chirotherapeutischer Eingriff an einem

oder mehreren Extremitätengelenken,
- Dokumentation der Funktionsanalyse,

je Sitzung   53 Punkte
Die Gebührenordnungsposition 30200 ist im
Behandlungsfall höchstens zweimal
berechnungsfähig.

Die Gebührenordnungsposition 30200 ist nicht
neben der Gebührenordnungsposition 30201
berechnungsfähig.

30201 Chirotherapeutischer Eingriff an der
Wirbelsäule
Obligater Leistungsinhalt
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- Chirotherapeutischer Eingriff an der
Wirbelsäule,

- Dokumentation der Funktionsanalyse,
Fakultativer Leistungsinhalt
- Leistungsinhalt entsprechend der

Gebührenordnungsposition 30200,

je Sitzung   71 Punkte
Die Gebührenordnungsposition 30201 ist im
Behandlungsfall zweimal berechnungsfähig.
Ist ein ausreichender Behandlungseffekt mit
der zweimaligen Erbringung der
Gebührenordnungsposition 30201 im Quartal
nicht erzielt worden, kann im Ausnahmefall
jede weitere Behandlung nur mit ausführlicher
Begründung zur Segmenthöhe,
Blockierungsrichtung, muskulären
reflektorischen Fixierung und den vegetativen
und neurologischen Begleiterscheinungen
erfolgen.

Die Gebührenordnungsposition 30201 ist nicht
neben der Gebührenordnungsposition 30200
berechnungsfähig.

30.2.2  Hyperbare Sauerstofftherapie bei diabetischem Fußsyndrom
1. Die Leistungen dieses Abschnitts sind nur bei Patienten

berechnungsfähig, bei denen bei Einleitung der Behandlung ein
diabetisches Fußsyndrom mindestens mit einer Läsion bis zur
Gelenkkapsel und/oder den/einer Sehne(n) vorliegt und bei denen alle
anderen Maßnahmen der Standardtherapie (mindestens
Stoffwechseloptimierung, Revaskularisation, medikamentöse
Behandlung, leitliniengerechte Wundversorgung, Wunddebridement,
Verbände, Druckentlastung, chirurgische Maßnahmen) nachweisbar
erfolglos geblieben sind.

2. Die Gebührenordnungsposition 30210 kann nur im Rahmen einer
interdisziplinären Fallkonferenz zur Indikationsprüfung nach Nr. 1 für
Patienten mit diabetischem Fußsyndrom vor Überweisung an ein
Druckkammerzentrum gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses (Nr. 22 der Anlage I "Anerkannte Untersuchungs-
oder Behandlungsmethoden" der Richtlinie Methoden vertragsärztliche
Versorgung) unter Teilnahme der folgenden Arztgruppen
- Fachärzte für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie

oder
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- Fachärzte im Gebiet Innere Medizin oder Fachärzte für
Allgemeinmedizin, jeweils mit der Zusatzweiterbildung
„Diabetologie“ oder der Bezeichnung „Diabetologe Deutsche
Diabetes Gesellschaft (DDG)“

und
- Fachärzte für Innere Medizin mit Schwerpunkt Angiologie oder

Fachärzte für Gefäßchirurgie
und
- sofern verfügbar Fachärzte für Radiologie mit einer Genehmigung

der Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Qualitätssicherungsvereinbarung zur interventionellen Radiologie
nach § 135 Abs. 2 SGB V

berechnet werden.
3. Die Gebührenordnungsposition 30212 kann nur zur Indikationsprüfung

nach Nr. 1 für Patienten mit diabetischem Fußsyndrom vor Überweisung
an ein Druckkammerzentrum gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses (Nr. 22 der Anlage I "Anerkannte Untersuchungs-
oder Behandlungsmethoden" der Richtlinie Methoden vertragsärztliche
Versorgung) von
- Fachärzten für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie,
- Fachärzten im Gebiet Innere Medizin oder Fachärzten für

Allgemeinmedizin, jeweils mit der Zusatzweiterbildung
„Diabetologie“ oder der Bezeichnung „Diabetologe Deutsche
Diabetes Gesellschaft (DDG)“

berechnet werden.
4. Eine Einrichtung gilt für die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms

nach der Gebührenordnungsposition 30214 als qualifiziert, wenn sie
folgende Mindeststandards erfüllt:
- mindestens ein diabetologisch qualifizierter Arzt gemäß Nr. 3 oder

ein Arzt, der - im Durchschnitt der letzten vier Quartale vor
Antragstellung - je Quartal die Behandlung von mindestens 100
Patienten mit Diabetes mellitus durchgeführt hat und die
Qualifikation zur Durchführung von programmierten Schulungen für
Diabetiker nachweisen kann. Fachärzte für Chirurgie, Orthopädie
und Dermatologie müssen die Qualifikation zur Durchführung von
programmierten Schulungen für Diabetiker nicht nachweisen
können.

- Medizinisches Fachpersonal mit Kompetenz in lokaler
Wundversorgung, nachzuweisen durch von der DDG anerkannte
Kurse für Wundversorgung oder gleichwertige Kurse,

- Räumlichkeiten gemäß § 6 Absatz 2 Nr. 2 Qualitätssicherungs-
vereinbarung Ambulantes Operieren,



Bewertungsausschuss nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 426. Sitzung am 18. September 2018
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses

Seite 4 von 12

- Ausstattung für angiologische und neurologische Basisdiagnostik,
- Voraussetzungen für entsprechende therapeutische Maßnahmen,
- Zusammenarbeit mit entsprechend qualifizierten Fachdisziplinen

und –berufen (z. B. Fachärzte für Chirurgie oder Gefäßmedizin,
Angiologie, orthopädische Schuhmacher, Podologen).

Die Erfüllung der Mindeststandards ist der Kassenärztlichen Vereinigung
nachzuweisen. Die Mindeststandards gelten nicht für die Betreuung im
Rahmen der Bestätigung der Notwendigkeit einer Weiterbehandlung
nach jeder 10. Druckkammerbehandlung durch den überweisenden
Facharzt nach Nr. 6.

5. Die Gebührenordnungspositionen 30216 und 30218 können nur von
einem Arzt berechnet werden, der von der zuständigen
Kassenärztlichen Vereinigung eine Genehmigung zur Durchführung der
hyperbaren Sauerstofftherapie besitzt. Die Genehmigung wird erteilt,
wenn die Anforderungen der Qualitätssicherungsvereinbarung
Hyperbare Sauerstofftherapie gemäß § 135 Abs. 2 SGB V (bis zum
Inkrafttreten der Qualitätssicherungsvereinbarung Hyperbare
Sauerstofftherapie gilt: „wenn die Anforderungen des Anhangs zum
Abschnitt 30.2.2“) erfüllt sind.

6. Ein Behandlungszyklus der hyperbaren Sauerstofftherapie ist definiert
als die aufeinanderfolgende Druckkammerbehandlung an wöchentlich
mindestens drei Tagen. Liegen mehrere behandlungsrelevante Wunden
gleichzeitig vor, so gehören diese zum gleichen Behandlungszyklus.
Insgesamt sind in einem Behandlungszyklus höchstens 40
Behandlungen berechnungsfähig. Eine einmalige Unterbrechung von
maximal einer Woche ist je Behandlungszyklus möglich. Im
Krankheitsfall sind mit schriftlicher Begründung bis zu zwei
Behandlungszyklen berechnungsfähig. Ein zweiter Behandlungszyklus
im Krankheitsfall für die gleiche(n) Wunde(n) setzt eine ausführliche
Begründung der medizinischen Notwendigkeit im Einzelfall voraus.
Jeweils nach 10 Druckkammerbehandlungen muss der überweisende
Facharzt oder seine Vertretung gemäß § 17 Abs. 3
Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) die Notwendigkeit einer
Weiterbehandlung basierend auf der Fotodokumentation und einer
Beurteilung der Wundheilungstendenz schriftlich bestätigen. Hierfür
gelten die Anforderungen nach Nr. 4 nicht.

30210 Teilnahme an einer multidisziplinären
Fallkonferenz zur Indikationsüberprüfung
eines Patienten mit diabetischem Fußsyndrom
vor Überweisung an ein
Druckkammerzentrum gemäß der Richtlinie
des Gemeinsamen Bundesausschusses (Nr.
22 der Anlage I "Anerkannte Untersuchungs-
oder Behandlungsmethoden" der Richtlinie
Methoden vertragsärztliche Versorgung)
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Obligater Leistungsinhalt
- Teilnahme an einer multidisziplinären

Fallkonferenz,
- Abwägung und Feststellung oder

Ausschluss des Bestehens von
Therapiealternativen (insbesondere
Evaluation der Möglichkeit einer
gefäßchirurgischen oder interventionell-
radiologischen Gefäßintervention/-
rekonstruktion, leitliniengerechte
Wundversorgung von mindestens 4-5
Wochen, alternative adjuvante Verfahren),

einmal im Krankheitsfall 64 Punkte
Die Teilnahme an der Fallkonferenz kann
auch durch telefonische Zuschaltung erfolgen,
sofern allen Teilnehmern die erforderlichen
Dokumentationen vorliegen.

Eine zweifache Berechnung der
Gebührenordnungsposition 30210 im
Krankheitsfall ist mit schriftlicher Begründung
bei Vorliegen (einer) zum Zeitpunkt der
Erstberechnung nicht
behandlungsrelevanter/n Wunde(n) zulässig.
Die zweifache Berechnung der
Gebührenordungsposition 30210 im
Krankheitsfall für die gleiche(n) Wunde(n) ist
mit ausführlicher Begründung der
medizinischen Notwendigkeit im Einzelfall
zulässig.

30212 Indikationsüberprüfung eines Patienten mit
diabetischem Fußsyndrom vor Überweisung
an ein Druckkammerzentrum gemäß der
Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses (Nr. 22 der Anlage I
"Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden" der Richtlinie
Methoden vertragsärztliche Versorgung)
Obligater Leistungsinhalt
- Beratung und Erörterung des Befundes,
- Berücksichtigung des Ergebnisses der

interdisziplinären Fallkonferenz nach der
Gebührenordnungsposition 30210,

- Dokumentation des Fußstatus
einschließlich Pulsstatus,
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Sensibilitätsprüfung, Beurteilung von
Fußdeformitäten/Hyperkeratose(n),

- Beurteilung des Lokalbefundes
einschließlich Tiefe des Ulkus und
Beurteilung einer Wundinfektion,

- Überprüfung der bisher durchgeführten
Wundversorgung in einer zur Behandlung
des diabetischen Fußes qualifizierten
Einrichtung gemäß Nr. 4 dieses Abschnitts,

- Beurteilung der Wundheilungstendenzen
der bisherigen leitliniengerechten
Wundversorgung,

- Beurteilung der Wirksamkeit bereits
durchgeführter antibiotischer Therapien,

- Beurteilung der bereits durchgeführten
angioplastischen Maßnahmen,

- Beurteilung der vorliegenden Befunde der
bereits durchgeführten chirurgischen
Maßnahmen,

- Dokumentation (u. a. des Wundabstrichs,
eines ggf. vorhandenen Infektionsverlaufs
inklusive Laborparametern und des
Behandlungskonzeptes) und
Fotodokumentation,

- Feststellung der Transportfähigkeit,
- Befundbericht,
Fakultativer Leistungsinhalt
- Verbandswechsel,
- Überweisung an ein Druckkammerzentrum

zur Feststellung der
Druckkammertauglichkeit und ggf. zur
Druckkammerbehandlung, Übermittlung
der Dokumentation,

- Überweisung zur Betreuung eines
Patienten zwischen den
Druckkammerbehandlungen gemäß der
Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses (Nr. 22 der Anlage I
"Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden" der Richtlinie
Methoden vertragsärztliche Versorgung)
nach der Gebührenordnungsposition
30214, Übermittlung der Dokumentation,

einmal im Krankheitsfall 343 Punkte
Eine zweifache Berechnung der
Gebührenordnungsposition 30212 im
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Krankheitsfall ist mit schriftlicher Begründung
bei Vorliegen (einer) zum Zeitpunkt der
Erstberechnung nicht
behandlungsrelevanter/n Wunde(n) zulässig.
Die zweifache Berechnung der
Gebührenordungsposition 30212 im
Krankheitsfall für die gleiche(n) Wunde(n) ist
mit ausführlicher Begründung der
medizinischen Notwendigkeit im Einzelfall
zulässig.

30214 Betreuung eines Patienten zwischen den
Druckkammerbehandlungen gemäß der
Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses (Nr. 22 der Anlage I
"Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden" der Richtlinie
Methoden vertragsärztliche Versorgung)
Obligater Leistungsinhalt
- Leitliniengerechte Wundversorgung,

Wundkontrolle und Verbandswechsel
während eines Behandlungszyklus der
hyperbaren Sauerstofftherapie,

- Überprüfung und Dokumentation der
Wundgröße und -heilungstendenz,

- Fußinspektion einschließlich Kontrolle des
Schuhwerks,

Fakultativer Leistungsinhalt
- Fotodokumentation nach jeder 10.

Druckkammerbehandlung,
- Bestätigung der Notwendigkeit einer

Weiterbehandlung nach jeder 10.
Druckkammerbehandlung,

- Abtragung ausgedehnter Nekrosen der
unteren Extremität,

- Einleitung einer wirksamen antibiotischen
Therapie bei Infektion der Läsion,

je Bein, je Sitzung 140 Punkte
Die Gebührenordnungsposition 30214 kann
nur dann berechnet werden, wenn der Arzt die
arztbezogenen Anforderungen gemäß Nr. 4
dieses Abschnitts erfüllt. Dies gilt nicht für die
Betreuung im Rahmen der Bestätigung der
Notwendigkeit einer Weiterbehandlung nach
jeder 10. Druckkammerbehandlung gemäß Nr.
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6 dieses Abschnitts durch den überweisenden
Facharzt oder seine Vertretung gemäß § 17
Abs. 3 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä).

Die Gebührenordnungsposition 30214 ist nicht
neben den Gebührenordnungspositionen
02300 bis 02302, 02311, 02313, 02350,
02360, 10340 bis 10342, 30500 und 30501
berechnungsfähig.

Die Gebührenordnungsposition 30214 ist im
Behandlungsfall nicht neben den
Gebührenordnungspositionen 02310, 02312,
07310, 07311, 07340, 10330, 18310, 18311
und 18340 berechnungsfähig.

30216 Untersuchung auf Eignung und Feststellung
der Druckkammertauglichkeit vor der ersten
Druckkammersitzung für die hyperbare
Sauerstofftherapie gemäß der Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses (Nr. 22
der Anlage I "Anerkannte Untersuchungs-
oder Behandlungsmethoden" der Richtlinie
Methoden vertragsärztliche Versorgung),
einschl. Sachkosten
Obligater Leistungsinhalt
- Anamnese und Feststellung der

Transportfähigkeit,
- Aufklärung und Beratung zur

Druckkammertherapie,
- Ganzkörperstatus,
- Otoskopie
und/oder
- Tympanometrie
und/oder
- binokularmikroskopische Untersuchung

des Trommelfells,
Fakultativer Leistungsinhalt
- Sichtung, Wertung und Erörterung von

Fremdbefunden,
- Ruhe-EKG,
- Ruhe-Spirographie,
- Transkutane Messung(en) des

Sauerstoffpartialdrucks, ggf. einschließlich
Provokation und Dokumentation,

- Anleitung zum Druckausgleich (Valsalva-
Manöver),
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- Verbandswechsel,
- Übermittlung des

Untersuchungsergebnisses an den
zuweisenden Arzt bei Nichteignung des
Patienten

323 Punkte
Die Gebührenordnungsposition 30216 ist
einmal vor Beginn eines Behandlungszyklus
gemäß Nr. 6 dieses Abschnitts
berechnungsfähig.

Die Gebührenordnungsposition 30216 ist am
Behandlungstag nicht neben der
Gebührenordnungsposition 30218
berechnungsfähig.

30218 Hyperbare Sauerstofftherapie gemäß der
Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses (Nr. 22 der Anlage I
"Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden" der Richtlinie
Methoden vertragsärztliche Versorgung),
einschl. Sachkosten
Obligater Leistungsinhalt
- Hyperbare Sauerstofftherapie unter

Anwendung des Problemwunden-
Therapieschemas 240-90,

- Dokumentation,
- Expiratorische Sauerstoffmessung und

Maskenüberwachung,
- Koordination und Sicherstellung der

Betreuung des Patienten zwischen den
Druckkammerbehandlungen nach der
Gebührenordnungsposition 30214 durch
eine qualifizierte Einrichtung nach Nr. 4
dieses Abschnitts,

Fakultativer Leistungsinhalt
- Wundkontrolle und Verbandswechsel,
- Fotodokumentation nach jeder 10.

Druckkammerbehandlung,
- Otoskopie,
- EKG-Überwachung,
- Ruhe-Spirographie,
- Vor- und Nachuntersuchung,
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- Transkutane Messung(en) des
Sauerstoffpartialdrucks, ggf. einschließlich
Provokation,

- Aufklärung über vorbeugende
Brandschutzmaßnahmen und
Sicherheitshinweise vor Beginn der
Druckkammerbehandlung,

einmal am Behandlungstag  1173 Punkte
Die Gebührenordnungsposition 30218 kann
nur berechnet werden, wenn die Leistung auf
Überweisung zur Durchführung von
Auftragsleistungen (Indikations- oder
Definitionsauftrag gemäß § 24 Abs. 7 Nr. 1
Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)) durch
einen Vertragsarzt gemäß Nr. 3 dieses
Abschnitts erfolgt und eine Vorabklärung nach
der Gebührenordnungsposition 30216
stattgefunden hat.

Die Gebührenordnungsposition 30218 ist am
Behandlungstag nicht neben der
Gebührenordnungsposition 30216
berechnungsfähig.

2. Aufnahme des Abschnitts 30.2.2 in die Präambeln 3.1 Nr. 5, 5.1 Nr. 4, 7.1
Nr. 5, 9.1 Nr. 3, 13.1 Nr. 7, 18.1 Nr. 3 und 24.1 Nr. 3.

3. Änderung des Abschnitts 30.2 in 30.2.1 in den Präambeln 3.1 Nr. 5, 4.1 Nr.
7, 5.1 Nr. 4, 6.1 Nr. 3, 7.1 Nr. 5, 8.1 Nr. 5, 9.1 Nr. 3, 10.1 Nr. 4, 13.1 Nr. 7,
13.2.2.1 Nr. 1, 14.1 Nr. 3, 15.1 Nr. 3, 16.1 Nr. 4, 17.1 Nr. 3, 18.1 Nr. 3, 20.1 Nr.
3, 21.1 Nr. 4, 22.1 Nr. 3, 23.1 Nr. 3, 26.1 Nr. 3, 27.1 Nr. 5.

4. Aufnahme der analogen Abrechnungsausschlüsse für die genannten
Gebührenordnungspositionen

5. Aufnahme von Gebührenordnungspositionen in den Anhang 3 zum EBM

GOP Kurzlegende Kalkulationszeit
in

Minuten

Prüfzeit
in

Minuten

Eignung der
Prüfzeit

30210 Teilnahme an einer
multidisziplinären Fallkonferenz
zur Indikationsüberprüfung eines
Patienten mit diabetischem
Fußsyndrom vor Überweisung
an ein Druckkammerzentrum

KA 5  Tages- und
Quartalsprofil
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30212 Indikationsüberprüfung eines
Patienten mit diabetischem
Fußsyndrom vor Überweisung
an ein Druckkammerzentrum

15 12 Nur
Quartalsprofil

30214 Betreuung eines Patienten
zwischen den
Druckkammerbehandlungen

7 5 Tages- und
Quartalsprofil

30216 Untersuchung auf Eignung und
Feststellung der
Druckkammertauglichkeit

17 14 Tages- und
Quartalsprofil

30218 Hyperbare Sauerstofftherapie
bei diabetischem Fußsyndrom 17 14

Tages- und
Quartalsprofil

Protokollnotizen:
1. Der Bewertungsausschuss prüft nach Vorliegen der Abrechnungsdaten für

die ersten zwei Jahre nach Einführung in den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab die Entwicklung der Gebührenordnungspositionen in
Abschnitt 30.2.2. Insbesondere wird geprüft:

∂ Entwicklung der Leistungsmenge und des Leistungsbedarfes der
einzelnen Leistungen,

∂ Anzahl und regionale Verteilung der abrechnenden Ärzte sowie deren
Fachgruppenzugehörigkeit, Struktur und Spezialisierungsgrad,

∂ Anzahl der Behandlungsfälle und behandelten Versicherten sowie deren
Alters- und Diagnosestruktur.

Durch eine Befragung der durchführenden HBO-Zentren ist zu evaluieren,
welche Ausstattung diese vorhalten und welche indikationsübergreifende
Gesamtzahl an Patienten je Druckkammerbehandlung bzw. wie viele
Patienten behandelt und wie viele Druckkammerbehandlungen insgesamt
innerhalb eines Kalenderjahres durchgeführt werden.

2. Die Evaluation erfolgt durch das Institut des Bewertungsausschusses.

Anlage: Anhang zum Abschnitt 30.2.2 „Hyperbare Sauerstofftherapie bei diabetischem
Fußsyndrom“ des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
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Teil B

zu Empfehlungen gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw.
§ 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V im
Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen nach den

Gebührenordnungspositionen 30210, 30212, 30214, 30216 und
30218 in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)

mit Wirkung zum 1. Oktober 2018

Der Bewertungsausschuss gibt im Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen
des Abschnitts 30.2.2 in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) zum 1. Oktober
2018 folgende Empfehlung gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw. § 87a Abs. 5
Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V ab:

1. Die Finanzierung des Mehrbedarfs für die Aufnahme der
Gebührenordnungspositionen 30210, 30212, 30216 und 30218 erfolgt
außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung.

2. Die Überführung der Gebührenordnungspositionen 30210, 30212, 30216 und
30218 in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung erfolgt gemäß Nr. 5 des
Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 323. Sitzung am 25. März
2014, oder entsprechender Folgebeschlüsse, zu einem Verfahren zur
Aufnahme von neuen Leistungen in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab
(EBM).

3. Die Finanzierung der Gebührenordnungsposition 30214 erfolgt innerhalb der
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung.


